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Betreff: 
Regionaler Raumordnungsplan Rheinhessen-Nahe (ROP 2014) - vierte Teilfortschreibung 
für das Sachgebiet Energieversorgung (Windenergie) -- Anhörung und öffentliche 
Auslegung des Planentwurfs - Beratung und Beschlussfassung über die Abgabe einer 
Stellungnahme der Ortsgemeinde Windesheim, gem. § 9 Abs. 2 Raumordnungsgesetz 
(ROG) 
 

 
Begründung: 
 
Die Regionalvertretung der Planungsgemeinschaft Rheinhessen-Nahe hat am 20.06.2023 den 
Aufstellungsbeschluss zu einer vierten Teilfortschreibung des Regionalen Raumordnungsplanes 
Rheinhessen-Nahe gefasst. Die beabsichtigte 4. Teilfortschreibung beinhaltet Änderungen bzw. 
Anpassungen im Sachgebiet Energieversorgung (Windenergie). 
 
Bereits im Rahmen der Unterrichtung der Öffentlichkeit sowie der in ihren Belangen berührten 
öffentlichen Stellen hat der Ortsgemeinderat von Windesheim in seiner Sitzung am 16.10.2023 
beschlossen, die folgende Stellungnahme abzugeben:  
 
[…] Der Ortsgemeinderat beschließt, die aufgrund der Flächenpotenzialanalyse der 
Verbandsgemeinde Langenlonsheim-Stromberg aufgezeigten Flächen mit einer Windhöffigkeit 
von unter 6 m/s (nordöstlich der Fläche 26 im ROP) herauszunehmen und dafür die 
gemeindeeigenen Flächen im Windesheimer Wald aufzunehmen. […] 
 
In ihrer Sitzung am 27.02.2024 hat die Regionalvertretung über die während der Unterrichtung 
der Öffentlichkeit sowie der in ihren Belangen berührten öffentlichen Stellen eingegangenen 
Stellungnahmen beraten und entsprechende Beschlüsse hierzu herbeigeführt. In gleicher Sitzung 
wurde der Entwurf zur vierten Teilfortschreibung des Regionalen Raumordnungsplanes für das 
Anhörungsverfahren und die Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 9 Abs. 2 ROG freigegeben.  
 
Zur oben aufgeführten Stellungnahme der Ortsgemeinde Windesheim hat sich die 
Regionalvertretung wie folgt geäußert (vgl. Abwägungstabelle, S. 70, Nr. 4.3.1 Z. 3):  
 
„[…] Die Fläche im Windesheimer Wald wird nicht in das Konzept übernommen, da 
Eigentumsverhältnisse kein maßgebliches Kriterium bei der Flächenauswahl sind.“  
 

 
Im Rahmen der nunmehr (bis einschließlich zum 18. Juni 2024) laufenden Anhörung und 
öffentlicher Auslegung des Planungsentwurfs, hat die Ortsgemeinde Windesheim gem. § 9 Abs. 
2 ROG nochmals die Möglichkeit eine entsprechende Stellungnahme bei der 
Planungsgemeinschaft einzureichen.  
 
Die Entwurfsunterlagen zur 4. Teilfortschreibung können auf der Homepage der 
Planungsgemeinschaft Rheinhessen-Nahe, unter: 
 



https://www.pg-rheinhessen-nahe.de/service/download/ 
 

heruntergeladen werden.  
 
 
Beschlussempfehlung der/des (Orts-/Stadt-) Bürgermeister(s/in) / der Verwaltung: 
 
Der Ortsgemeinderat beschließt …  
 
 

Beratungsergebnis / Abweichende Beschlussfassung:                                 Klimacheck:  
x  siehe Folgeseite 
 

Ausgearbeitet am: 08.05.2024 durch: Hilkert, Marvin 

Gesehen: 

Orts-/Stadt-
bürgermeister/-in 

Verbandsvorsteher FB-Leiter 
Finanzen 

Beigeordneter Fachbereichsleiter 

     

Einstimmig Mit Stimmen- B e s c h l u s s e r g e b n i s  Laut Beschluss- Abweichender 
 mehrheit  vorschlag Beschluss 
  Ja       Nein    Enthaltung  (Folgeseite) 

 x                   x  
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Folgeseite 
 

Gremium: Ortsgemeinderat Windesheim Sitzung am: 17.06.2024 

TOP: 2 (öffentlich) 

Betreff:  

Regionaler Raumordnungsplan Rheinhessen-Nahe (ROP 2014) - vierte 
Teilfortschreibung für das Sachgebiet Energieversorgung (Windenergie) -- 
Anhörung und öffentliche Auslegung des Planentwurfs - Beratung und 
Beschlussfassung über die Abgabe einer Stellungnahme der Ortsgemeinde 
Windesheim, gem. § 9 Abs. 2 Raumordnungsgesetz (ROG) 

 
Der Sachverhalt wird intensiv im Rat diskutiert. Anschließend werden die Ratsmitglieder 
befragt, wer für eine neue Stellungnahme stimmt. 
 

Abstimmungsergebnis: 8 Ja-Stimmen, 2 Enthaltungen, 5 Nein-Stimmen. 
 

Nach eingängiger Beratung wird die Sitzung um 19.22 Uhr für 4 Minuten zur Beschlussfassung 
unterbrochen. 
 

Beschlussfassung: Der Ortsgemeinderat beschließt, folgende Stellungnahme abzugeben: Der  
   Ortsgemeinderat bezieht sich auf seine Stellungnahme aus einer  
   vorherigen Sitzung und ergänzt diese um folgenden Passus: Wir bleiben 
   bei der Forderung, da es nicht nachvollziehbar ist, dass andere Flächen  
   mit vergleichbaren Kriterien in den ROP aufgenommen wurden.  
 

Abstimmungsergebnis: 10 Ja-Stimmen, 5 Nein-Stimmen. 
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